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Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum 
Postfach 90 02 25 • 99105 Erfurt 

An den 
Präsidenten des Thüringer Landtages 
Herrn  Dr.  Thadäus König, MdL 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt  

Kleine Anfrage Nr. 8/2088 der Abgeordneten Nadine  Hoffmann  (AfD) 
- Umsetzung des Landtagsbeschlusses in der Drucksache 8/2287 - 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

ich beantworte die o. g. Kleine Anfrage für die Thüringer Landesregierung 
wie folgt: 

Frage 1: Welche der unter Nummer  II  des Landtagsbeschlusses in der 
Drucksache 8/2287 genannten Forderungen hat die Landesregierung 
bislang wie konkret umgesetzt, welche Forderungen hat sie aus 
welchen Gründen nicht umgesetzt und welche Forderungen sollen noch 
umgesetzt werden? 

Der Prüfauftrag Nr. 1 hinsichtlich der Möglichkeit zur Schaffung eines 
Landesförderprogrammes für das Kleingartenwesen ist abschließend mit dem 
Ergebnis bearbeitet, dass ein solches eigenständiges Programm auf der Basis 
freiwilliger Leistungen unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen des 
Landeshaushaltes als momentan nicht umsetzbar erscheint. 
Die bisherigen Förderoptionen etwa im Bereich der Weiterbildung oder zur 
Förderung eines nachhaltigen Kleingartenwesens über Lottomittel wie auch 
die Möglichkeiten zur Unterstützung von Rückbaumaßnahmen für nicht mehr 
benötigte Parzellen über die Richtlinie zur Förderung der integrierten 
ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen und über 
die Städtebauförderung werden beibehalten. 

Der Prüfauftrag Nr. 2 zum Abgleich mit Förderkonzepten anderer 
Bundesländer befindet sich in Bearbeitung. 

Die Anregung im Prüfauftrag 3, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie 
das Vorhalten von Kompensationsmaßnahmen gemäß des 
Bundesnaturschutzgesetzes für den Transformationsprozess der 
Kleingartenanlagen einzusetzen, wird als umsetzbar eingeschätzt. 
Die Landesregierung setzt sich für eine verstärkte Vernetzung der Akteure 
ein. 
Nach Konsultationen mit dem Thüringer Landesverband der Gartenfreunde 
e.V. wurde zudem der Prüfauftrag Nr.4 bezüglich der Unterstützung der 
Kommunen bei der Ausweisung von Flächen für Kleingartenanlagen im 
Rahmen der Flächenplanung abgeschlossen. 



Auch unter Berücksichtigung einer verstärkten Nachfrage nach 
Kleingartenparzellen in größeren Städten wie Erfurt oder Jena wird 
eingeschätzt, dass aktuell und auf absehbare Zeit kein zusätzlicher Bedarf an 
Kleingartenanlagen besteht. 

Frage 2: Welche entsprechenden Abbildungen im kommenden 
Landeshaushaltsentwurf der Landesregierung soll es geben? 

Die Förderung im Bereich des Kleingartenwesens wird im Landeshaushalt 
2026/27insbesondere im Kapitel 0711 im Titel 683 91 „Projektförderung in der 
Landwirtschaft" im Untertitel 0300 „Zuschüsse zur Förderung des Thüringer 
Gartenbaus" abgebildet. Festlegungen für zukünftige Landeshaushalte wurden 
bislang noch nicht getroffen. 

Frage 3: Welche Sitzungen des Kleingartenbeirats haben seit dem 
Beschluss des Landtags wann und mit welchen Beteiligten 
stattgefunden? 

In dem genannten Zeitraum haben keine Sitzungen des 
Landeskleingartenbeirates stattgefunden. Das Gremium tritt nur bei 
ressortübergreifenden Fragestellungen zusammen. 
Vielmehr gab es Gespräche der Hausleitung des TMWLLR mit dem 
Landesverband der Gartenfreunde zu aktuellen Themen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  Colette Boos-John  
(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt und autorisiert) 
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